
3.2.1. geltende Ordnungsstrafbestimmungen

ohne daß die Ordnung und Sicherheit im Verkehr 
mit Suchtmitteln erheblich beeinträchtigt wird,

b) fahrlässig als Arzt, Zahnarzt oder Tierarzt Sucht
mittel ohne medizinische Indikation verordnet 
oder verabreicht oder Suchtmittel, die nicht ver
ordnet werden dürfen, verabreicht,

c) vorsätzlich oder fahrlässig als mittlere medizini
sche Fachkraft Suchtmittel, die nicht verordnet 
sind, verabreicht,

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 
300 M belegt werden.
(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach Abs. 1 wie
derholt innerhalb von 2 Jahren begangen und mit 
Ordnungsstrafe geahndet worden, kann eine Ord
nungsstrafe bis zu 1 000 M ausgesprochen werden.
(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt dem Kreisarzt, bei Zuwiderhandlungen im 
Bereich des Veterinärwesens dem Kreistierarzt.
(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnah- 
men gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Be
kämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - 
(GBl. INr. 3S. 101).
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3. Durchführungsbestimmung 
vom 28. Januar 1974 zum Suchtmittelgesetz 
- Aufbewahrung, Nachweisführung, 
Berichterstattung, Kontrolle -
(GBl. INr. 16 S. 161) §

§ 24
Ordnungsstrafbestimmungen
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig die Vorschriften 
über die Aufbewahrung, Nachweisführung und Be
richterstattung im Verkehr mit Suchtmitteln ver
letzt, kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 
bis 300 M belegt werden.
(2) Ist eine vorsätzliche Handlung nach Abs. 1 wie
derholt innerhalb von 2 Jahren begangen und mit 
Ordnungsstrafe geahndet worden oder ist durch die
se Ordnungswidrigkeit ein größerer Schaden verur
sacht worden oder hätte verursacht werden können, 
kann eine Ordnungsstrafe bis zu 1 000 M ausgespro
chen werden.
(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt dem Kreisarzt, bei Zuwiderhandlungen im 
Bereich des Veterinärwesens dem Kreistierarzt. So
fern die Ordnungswidrigkeit von einem Mitarbeiter 
eines Arzneimittelbetriebes, Versorgungsdepots 
oder des Importlagers begangen wurde, obliegt die 
Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens dem 
Leiter des Zentralen Suchtmittelbüros.
(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnah
men gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Be
kämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - 
(GBl. INr. 3S. 101).
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4. Durchführungsbestimmung 
vom 28. Januar 1974 
zum Suchtmittelgesetz
- Betreuung von Suchtkranken -
(GBl. I Nr. 16 S. 165)

§ 12
(1) Wer vorsätzlich
a) als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apothekenleiter 

oder Leiter eines Betriebes oder einer Einrich
tung, die am Verkehr mit Suchtmitteln beteiligt 
sind, Verpflichtungen, die Suchtkranken aufer
legt sind, nicht entsprechend Rechnung trägt, ob
wohl er gemäß § 3 Abs. 3 dazu verpflichtet ist,

b) als Arzt, Zahnarzt, Tierarzt, Apotheker, mittlere 
medizinische Fachkraft oder in einer medizini
schen Einrichtung tätiger Psychologe Beobach
tungen über einen Mißbrauch von Suchtmitteln 
nicht mitteilt, obwohl er gemäß § 9 des Suchtmit
telgesetzes dazu verpflichtet ist,

kann mit Verweis oder Ordnungsstrafe von 10 bis 
300 M belegt werden.
(2) Ist eine Handlung nach Abs. 1 wiederholt inner
halb von 2 Jahren begangen und mit Ordnungsstrafe 
geahndet worden, kann eine Ordnungsstrafe bis zu 
1 000 M ausgesprochen werden.
(3) Die Durchführung des Ordnungsstrafverfahrens 
obliegt dem Kreisarzt, bei Zuwiderhandlungen im 
Bereich des Veterinärwesens dem Kreistierarzt.
(4) Für die Durchführung des Ordnungsstrafverfah
rens und den Ausspruch von Ordnungsstrafmaßnah
men gilt das Gesetz vom 12. Januar 1968 zur Be-

^ kämpfung von Ordnungswidrigkeiten - OWG - 
(GBl. INr. 3S. 101).

42.
Anordnung [Nr. 1] vom 1. Februar 1974 
über die Regelung des Verkehrs 
auf den Binnenwasserstraßen
- Binnenwasserstraßen-Verkehrsordnung - 
(BWVO)
(GBl.Sdr. Nr. 716 S. 13)
i. d. F. der АО Nr. 2 vom 1. März 1979
(GBl. Sdr. Nr. 716/1)
und der АО Nr. 3 vom 30. Oktober 1981
(GBl. Sdr. Nr. 716/2)

§ 209
Ordnungsstrafbestimmungen
(1) Wer vorsätzlich oder fahrlässig den Bestimmun
gen dieser Anordnung oder den zu ihrer Ausführung 
im Einzelfall mündlich, schriftlich oder durch Zei
chen erhobenen Forderungen sowie den Verfügun
gen gemäß § 206 zuwiderhandelt, kann mit Verweis 
oder Ordnungsstrafe von 10 bis 300 M belegt wer
den.
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